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Der Kreistag des Landkreises Starnberg erlässt 
aufgrund des Art. 40 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern (LKrO) die folgende 
Geschäftsordnung:

I. Teil

Allgemeines

§ 1

Umfang der Verwaltung des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich 
auf alle auf das Kreisgebiet (Art. 7 LKrO) be-
schränkten öffentlichen Aufgaben, die über die 
Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der 
kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, so-
weit es sich nicht um Staatsaufgaben handelt 
(Art. 4 LKrO).

(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss 
mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, der Bayerischen Verfassung und 
den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf nur 
von sachlichen Gesichtspunkten geleitet sein 
(Art. 50 LKrO).

§ 2

Organe des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) 
erfolgt für alle Angelegenheiten des eigenen 
und des übertragenen Wirkungskreises durch
1. den Kreistag (Art. 23 LKrO),
2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO),
3. den Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 1 und 

§ 71 SGB VIII, Art. 17 ff. AGSG),
4. den Rechnungsprüfungsausschuss 

(Art. 89 Abs. 2 LKrO)
5. weitere beschließende Ausschüsse 

(Art. 29 LKrO)
6. den Landrat (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO)
 Das Landratsamt ist bezüglich der Verwal-

tung des Landkreises Kreisbehörde (Art. 37 
Abs. 1 S. 1 LKrO).

(2) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren staat-
lichen Verwaltungsbehörde (Kreis ver waltungs-
behörde, Art. 1 S. 2 LKrO) erfolgt durch das 
Land rats amt in seiner Eigenschaft als Staats be-

hörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO). Diese Auf ga-
ben sind der Be hand lung durch den Kreistag 
und die Ausschüsse entzogen.

§ 3

Kreistag

Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Ver tre-
tung der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger (Art. 
23 LKrO). Er überwacht die gesamte Kreis ver wal-
tung in allen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungs kreises (Art. 5, 51 LKrO) und des übertrage-
nen Wirkungskreises (Art. 6, 53 LKrO).

§ 4

Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten des Kreistags, der Aus schüs-
se und des Landrats richten sich nach den Ge set-
zen und den folgenden Bestimmungen dieser Ge-
schäfts ordnung.

§ 5

Beschlussfassung

(1) Die Willensbildung des Kreistags und der Aus-
schüsse erfolgt durch Beratung und Be schluss-
fassung.

(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag vo-
raus.

§ 6

Allgemeine Pfl ichten der Kreisrätinnen 

und Kreisräte, Verlust des Amtes

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind ehrenamt-
lich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2 S. 3 LKrO). Sie 
sind zur gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten verpfl ichtet (Art. 14 Abs. 1 
LKrO). Sie haben über die ihnen bei ihrer eh-
renamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
An gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren, es sei denn, dass es sich um Mitteilungen 
im amtlichen Verkehr oder um Tatsachen han-
delt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 
Abs. 2 Satz 1 LKrO). Sie dürfen die Kenntnis 
der nach Satz 1 geheimzuhaltenden An ge le-
gen hei ten nicht unbefugt verwerten (Art. 14 
Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Verpfl ichtung be-
steht auch nach der Beendigung des Amtes als 
Kreisrätin oder Kreisrat fort (Art. 14 Abs. 2 
LKrO).

(2) Kreisrätinnen und Kreisräte dürfen ohne Ge neh-
migung über Angelegenheiten, über die sie Ver-
schwiegenheit zu bewahren haben, weder vor 
Ge richt noch außergerichtlich aussagen oder Er-
klärungen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 LKrO).

(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Ver-
pfl ich tungen der Absätze 1 und 2 können durch 
den Kreistag im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis 
zu zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Of-
fenbarung personenbezogener Daten bis zu 
fünf hundert Euro, geahndet werden (Art. 14 
Abs. 4 LKrO).

(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 
Absätze 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen. 

(5) Die Kreisrätinnen und Kreisräte können außer 
der Teilnahme an den Beratungen und Ab stim-
mungen Geschäfte nur übernehmen, soweit 
sie ihnen vom Kreistag oder einem Ausschuss 
ausdrücklich zur Bearbeitung oder Erledigung 
übertragen sind (Art. 42 Abs. 1 S. 1 LKrO).

(6) Das Amt einer Kreisrätin oder eines Kreisrats 
endet mit dem Ablauf der Wahlzeit (Art. 23 des 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes – 
GLKrWG). Abgesehen davon verliert eine Kreis-
rätin oder ein Kreisrat das Amt mit dem Zeit-
punkt, in dem sie oder er die Wählbarkeit in 
den Kreistag verliert (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG).

II. Teil

Sitzungen

§ 7

Sitzungszwang, Teilnahme- und 

Abstimmungspfl icht

(1) Der Kreistag beschließt nur in Sitzungen 
(Art. 41 Abs. 1 LKrO).

(2) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind verpfl ich-
tet, an den Sitzungen und Abstimmungen teil-
zunehmen und die ihnen zugewiesenen Ge-
schäf te (auch als Verbandsrätinnen und -räte in 
Zweck verbänden sowie als Mitglieder in Auf-
sichts räten und sonstigen Gremien) zu über-
nehmen und auszuüben. Im Kreistag, im Kreis-
ausschuss und in den weiteren Ausschüssen 
darf sich niemand der Stimme enthalten (vgl. 
hierzu Art. 42, 49 LKrO).

(3) Gegen die Kreisrätinnen und Kreisräte, die sich 
ihren Verpfl ichtungen nach Absatz 2 ohne ge-
nügende Entschuldigung entziehen, kann der 
Kreistag Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünf-
zig Euro im Einzelfall verhängen (Art. 42 Abs. 2 
LKrO). Die Entscheidung, ob die Ent schul di-
gung genügt, obliegt dem Kreistag.

§ 8

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 

beschränktes Vertretungsrecht

(1) Mitglieder des Kreistages können an der Be ra-
tung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn 
der Beschluss ihnen selbst, ihren Ehegatten, 
ihren Lebenspartnern, einem Verwandten oder 
Verschwägerten bis zum dritten Grad oder ei-
ner von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht 
ver tretenen natürlichen oder juristischen Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied 
des Kreistags in anderer als öffentlicher Ei gen-
schaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgege-
ben hat (Art. 43 Abs. 1 LKrO). Mitglieder des 
Kreistags, die nach den Umständen annehmen 
müssen, von der Beratung und Abstimmung 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlos-
sen zu sein, haben dies vor der Beratung dem 
Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Be-
schlüs se, mit denen der Kreistag eine Person 
zum Mitglied eines Ausschusses bestellt oder 
sie zur Wahrnehmung von Interessen des 
Land kreises in eine andere Einrichtung entsen-
det, dafür vorschlägt oder daraus abberuft.

(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, 
entscheidet der Kreistag ohne Mitwirkung des 
persönlich Beteiligten (Art. 43 Abs. 3 LKrO); er 
trifft dabei eine Rechtsentscheidung. Die Mit-
wir kung eines wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossenen Mitglieds des Kreistags an 
der Abstimmung hat die Ungültigkeit des Be-
schlus ses nur dann zur Folge, wenn sie für das 
Abstimmungsergebnis entscheidend war (Art. 
43 Abs. 4 LKrO).

(4) Mitglieder des Kreistages dürfen Ansprüche 
Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzliche 
Vertreter geltend machen (Art. 44 LKrO).

§ 9

Aufwandsentschädigung

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte und sonstige 
ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen und 
Kreisbürger haben Anspruch auf angemessene 
Entschädigung und Ersatzleistungen (Art. 14 a 
LKrO). Sie richten sich nach der Satzung über 
die Entschädigung der Kreisrätinnen und 
Kreisräte und der sonstigen ehrenamtlich täti-
gen Kreisbürgerinnen und Kreisbürger.

(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatz-
leistung abhängig ist von einer Teilnahme an ei-
ner Sitzung, erfolgt der Nachweis hierüber 
durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, 
durch Namensaufruf oder Feststellung in die 
Niederschrift.

(3) Kreisrätinnen und Kreisräte, die verspätet zu ei-
ner Sitzung erscheinen oder diese vorzeitig 
verlassen, teilen dies der Protokollführerin oder 
dem Protokollführer für die Niederschrift mit.

(4) Auf Art. 14a Abs. 4 LKrO (Abführungspfl icht) 
wird hingewiesen.

§ 10

Zusammensetzung des Kreistags, 

Anzahl der Sitzungen

(1) Der Kreistag des Landkreises Starnberg be-
steht aus dem Landrat und 60 Kreisrätinnen 
und Kreisräten (Art. 24 LKrO).

(2) Zeitpunkt und Zahl der Kreistagssitzungen rich-
ten sich nach dem Bedarf (wie es der ord-
nungsgemäße Geschäftsgang erfordert). Es 
sollen mindestens vier Kreistagssitzungen im 
Jahr durchgeführt werden.

(3) In dringenden Fällen kann der Kreistag zu au-
ßerordentlichen Sitzungen einberufen werden. 
Er ist einzuberufen, wenn es der Kreis aus-
schuss oder ein Drittel der Kreisrätinnen und 
Kreisräte unter Bezeichnung des Ver hand lungs-
gegenstandes beantragt (Art. 25 Abs. 2 LKrO).

§ 11

Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich 
öffentlich (Art. 46 LKrO).

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann 
Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Er for der li-
chen falls wird die Zulassung durch Ausgabe 
von Platzkarten geregelt. Für die Presse müs-
sen stets Plätze freigehalten werden.

(3) Zuhörerinnen und Zuhörer haben kein Recht, in 
irgendeiner Form in den Gang der Ver han dlun-
gen einzugreifen. Sie können, wenn sie die 
Ord nung stören, durch die Vorsitzende oder 
den Vor sitzenden ausgeschlossen werden (Art. 
47 Abs. 1 Satz 2 LKrO).

(4) Aufnahmen in Ton oder Bild sind Medien ver tre-
terinnen und Medienvertretern nach vorheriger 
Zustimmung der oder des Vorsitzenden und 
des Kreistags nur erlaubt, soweit dadurch die 
Ord nung nicht gestört wird; Abs. 3 gilt sinnge-
mäß. Die oder der Vorsitzende kann die Auf-
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nah medauer zur Sicherstellung eines geordne-
ten Sitzungsablaufs beschränken. Sitzungs teil-
nehmerinnen oder -teilnehmer können verlan-
gen, dass während ihres Redebeitrags Auf nah-
men unterbleiben. Aufnahmen von Zuhörern 
bedürfen ihrer vorherigen Einwilligung. 

(5) Nach jeder öffentlichen Sitzung des Kreistags 
soll bei Bedarf vor Eintritt in die nichtöffentli-
che Sitzung eine bis zu 15-minütige Sitzungs-
pause angeordnet werden, um den Zu hörer in-
nen und Zuhörern die Möglichkeit zum Ge-
spräch mit Mitgliedern des Kreistags und der 
Kreis verwaltung zu Fragen der Tagesordnung 
zu geben.

(6) Vor jeder öffentlichen Sitzung des Kreistags 
wird bei Bedarf vor Eintritt in die Sitzung eine 
bis zu 15-minütige Bürgerfragestunde durchge-
führt, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, 
Fragen an die Mitglieder des Kreistags und die 
Kreisverwaltung zu stellen. Der Vorsitzende im 
Kreistag (§ 20 Abs. 1) leitet die Fragestunde. 
Die Anfragen müssen sich auf An ge le gen hei-
ten des eigenen oder übertragenen Wir kungs-
kreises des Landkreises beziehen und sollen 
auf das Wesentliche beschränkt werden. Ist ei-
ne sofortige Beantwortung nicht möglich, soll 
über die Art und den Zeitpunkt der Be ant wor-
tung mit dem Fragesteller Einvernehmen her-
gestellt werden. Die Beantwortung durch die 
Kreisverwaltung soll in der Regel innerhalb von 
3 Wochen schriftlich erfolgen. Auf die Bür ger-
fra gestunde ist im Rahmen der Einladung zur 
Sitzung des Kreistags hinzuweisen. 

§ 12

Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Der Kreistag schließt die Öffentlichkeit von der 
Sitzung aus, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche einzelner der öf-
fentlichen Behandlung entgegenstehen (Art. 46 
Abs. 2 LKrO).

(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlos-
sen (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 LKrO).

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse gibt der Landrat oder ein von ihr oder 
ihm Beauftragter der Öffentlichkeit in einer 
spä teren öffentlichen Kreistagssitzung oder in 
anderer geeigneter Weise bekannt, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind (vgl. Art. 46 Abs. 3 LKrO).

§ 13

Nichtöffentliche Sitzungen

Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln (vgl. Art. 46 Abs. 2 Satz 3 LKrO):
1. Grundstücksangelegenheiten,
2. Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen,
3. Personalangelegenheiten,
4. Sparkassenangelegenheiten,
5. Steuerangelegenheiten,
6. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche 

Behandlung vorgeschrieben ist,
es sei denn, dass im Einzelfall Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprü che einzelner nicht entgegenstehen (Art. 46 
Abs. 2 Satz 1 LKrO) oder die Behandlung in öf-
fentlicher Sitzung gesetzlich vorgeschrieben ist.

§ 14

Form der Sitzung

Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu ge-
stalten. Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind gehal-
ten, diesem Grundsatz Rechnung zu tragen.

III. Teil

Geschäftsgang

§ 15

Ladung

(1) Die Einberufung der Kreistagssitzungen erfolgt 
durch den Landrat (Art. 25 LKrO).

(2) Die Ladung erfolgt grundsätzlich per Brief, Fax, 
E-Mail oder mittels elektronischem Kreistags in-
for mationssystems. Eine fernmündliche La dung 
ist wie vorstehend zu bestätigen.

(3) Die Ladungsfrist beträgt 10 Tage. Sie kann in 
dringenden Fällen auf 5 Tage abgekürzt wer-
den.

(4) Der Ladung ist die hinsichtlich der einzelnen 
Beratungsgegenstände hinreichend konkreti-
sierte Tagesordnung beizufügen. Unterlagen 
und sonstiges Schriftmaterial sollen den Kreis-
rätinnen und Kreisräten rechtzeitig zur Ver fü-
gung gestellt werden, soweit dies für die 
Vorbereitung der Beratungen notwendig ist. 
Kreis rätinnen und Kreisräte, die der Teilnahme 
am elektronischen Kreistagsinformations sys-
tem schriftlich zugestimmt haben, erhalten 
Unter la gen und sonstiges Schriftmaterial aus-
schließlich über das EDV-System bereitgestellt; 
ausgenommen sind Unterlagen, die nicht elek-

tronisch verfügbar sind oder den für den Aus-
druck im häuslichen Bereich zumutbaren Um-
fang überschreiten. Das Speichern der Unter la-
gen zu Angelegen heiten, die in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt werden, auf dem häus-
lichen Computer ist aus Gründen der Daten-
sicherheit nicht erlaubt.

(5) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Kreis-
tags sitzungen sind spätestens am fünften Tag 
vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen 
(Art. 46 Abs. 1LKrO).

§ 16

Tagesordnung

Die Tagesordnung der Kreistagssitzungen wird 
vom Landrat aufgestellt. Der Landrat kann Anträge, 
die rechtsmissbräuchlich gestellt werden oder die 
im Fall des § 17 Abs. 4 keinen Deckungs vorschlag 
enthalten, zurückweisen.

§ 17

Antragstellung

(1) Anträge in Angelegenheiten, für die der Kreis-
tag nach § 29 zuständig ist, können nur von 
Mitgliedern des Kreistags gestellt werden. Sie 
sind schriftlich oder bei Teilnahme am elektro-
nischen Kreistagsinformationssystem über das 
dort bereitgestellte Antragsmodul bis spätes-
tens 14 Tage vor der Sitzung des vorberaten-
den Fachausschusses bzw. des Kreis aus schus-
ses beim Landrat einzureichen und ausrei-
chend zu begründen. Die Antragstellerin oder 
der Antragsteller soll gleichzeitig die Fraktions-
vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Par-
teien und Wählergruppen durch Über sen dung 
einer Durchschrift oder Ablichtung des Antra-
ges unterrichten. Anträge, die unmittelbar im 
Kreis tag gestellt werden, werden ohne Aus-
spra che zur Vorberatung an die Ausschüsse 
verwiesen.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor 
oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung auf-
genommen werden, wenn entweder die An ge-
legenheit dringlich ist und der Kreistag der 
Behandlung mehrheitlich zustimmt oder sämtli-
che Mitglieder des Kreistags anwesend sind 
und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
Anträge nach Satz 1, die noch Ermittlungen 
und Prüfungen, Beiziehung von Akten oder die 
Befragung nicht anwesender Sach bearbei te rin-
nen und Sachbearbeiter oder sonstiger Perso-
nen notwendig machen, werden bis zur nächs-
ten Sitzung zurückgestellt. Als dringend gelten 
die in § 41 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung 
genannten Angelegenheiten oder Anträge, die 
nicht rechtzeitig vor der Sitzung gestellt wer-
den konnten.

(3) Nicht der Schriftform bedürfen
1. Anträge zur Geschäftsordnung wie z.B.
a) Schließung der Rednerliste,
b) Beschränkung der Redezeit,
c) Schluss der Beratung und/oder sofortige 

Abstimmung,
d) Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
e) Nichtbehandlung eines Tages ordnungs punk-

tes (Gegenstandes),
f) Verweisung in einen Ausschuss,
g) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,
h) Verweisung eines Tagesordnungspunktes 

auf eine nichtöffentliche oder öffentliche 
Sitzung,

i) Einwendungen zur Geschäftsordnung,

2. einfache Sachanträge wie z.B.
a) Bildung und Wahl von Ausschüssen oder 

Delegationen,
b) Änderungsanträge während der Debatte,
c) Zurückziehung von Anträgen,
d) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge.

(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehe-
ne Ausgaben verursachen, sollen nur gestellt 
werden, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge 
gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 LKrO).

§ 18

Beiziehung von Beschäftigten 

des Landratsamts und sonstigen 

Auskunftspersonen

(1) Der Landrat kann nach seinem Ermessen oder 
auf Antrag einer Kreisrätin oder eines Kreisrats 
Beschäftigte des Landratsamtes oder sonstige 
Auskunftspersonen zu den Sitzungen des 
Kreis tags beiziehen; sie können gehört werden.

(2) Die vom Staat zugewiesene juristische Beam-
tin oder der zugewiesene Beamte, die oder der 
den Landrat im Amt vertritt (§ 44 Abs. 3 dieser 
Geschäftsordnung), ist zu den Sitzungen zuzu-
ziehen; die übrigen juristischen Staats beam tin-
nen und -beamten sollen beigezogen werden 
(Art. 37 Abs. 3 LKrO).

(3) Die im Kreistag vertretenen Fraktionen sind be-

rechtigt, leitende Beamtinnen und Beamte 
oder Angestellte des Landratsamtes mit Zu-
stim mung des Landrats zu fraktionsinternen 
Beratungen beizuziehen.

§ 19

Sitzungsablauf

(1) Der Ablauf der Kreistagssitzungen ist regelmä-
ßig wie folgt:
1. Eröffnung der Sitzung,
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 

Feststellung der Anwesenheit und Bekannt-
ga be vorliegender Entschuldigungen,

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des 
Kreis tags (§ 21 dieser Geschäftsordnung),

4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erfor-
der lichenfalls Beratung und Beschluss-
fassung hierüber,

5. Beratung und Beschlussfassung über die 
Tages ordnungspunkte unter Zugrundelegung 
evtl. Ausschussbeschlüsse,

6. Bekanntgabe über Anordnungen oder über 
die Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte 
durch den Landrat an Stelle des Kreistags 
gemäß Art. 34 Abs. 3 LKrO,

7. Schließung der Sitzung durch die Vor sit zen-
de oder den Vorsitzenden.

(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der 
Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres 
Eingangs zu behandeln.

§ 20

Vorsitz, Handhabung der Ordnung

(1) Den Vorsitz im Kreistag hat der Landrat 
(Art. 33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder 
persönlich beteiligt, so vertritt sie oder ihn die 
gewählte Stellvertreterin oder der gewählte 
Stell vertreter (Art. 32 LKrO). Ist auch diese 
oder dieser verhindert, so gilt § 44 Abs. 3 die-
ser Geschäftsordnung.

(2) Die oder der Vorsitzende leitet die Ver hand lun-
gen und handhabt die Ordnung im Sitzungs-
raum.

(3) Die oder der Vorsitzende ist berechtigt, Kreis-
rätinnen und Kreisräte mit Zustimmung des 
Kreistags von der Sitzung auszuschließen, 
wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich 
stören (Art. 47 Abs. 1 Satz 3 LKrO; bezüglich 
sonstiger Zuhörerinnen und Zuhörer vgl. § 11 
Abs. 3 Satz 2). Die Zustimmung des Kreistags 
gilt als erteilt, wenn sich kein Widerspruch er-
hebt.

(4) Wird durch eine bereits von einer früheren 
Sitzung ausgeschlossene Kreisrätin oder einen 
bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlos-
senen Kreisrat die Ordnung innerhalb von zwei 
Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann 
ihr oder ihm der Kreistag für zwei weitere Sitz-
ungen die Teilnahme untersagen (Art. 47 Abs. 
2 LKrO).

(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal 
nicht anders wieder herzustellen ist, kann die 
oder der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben. Zum äußeren Zeichen der Un-
ter brechung oder Aufhebung verlässt die oder 
der Vorsitzende den Sitzungsraum, nachdem 
sie oder er die Sitzung geschlossen oder die 
Dauer der Unterbrechung angekündigt hat. 
Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen 
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist 
an dem Punkt, an dem die Sitzung unterbro-
chen wurde, fortzusetzen.

(6) Während der Sitzungen ist den Kreisräten die 
Benutzung von Mobiltelefonen nicht gestattet. 
Mitgeführte Mobiltelefone sind lautlos zu stel-
len oder auszuschalten.

§ 21 

Beschlussfähigkeit

(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO).

(2) Wird der Kreistag wegen Beschlussunfähigkeit 
aufgrund fehlender Anwesenheitsmehrheit 
zum zweiten Male zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist 
er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er schie ne-
nen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Regelung des Art. 41 Abs. 3 
Satz 1 LKrO  hingewiesen werden.

§ 22

Beratung

(1) Eine Kreisrätin oder ein Kreisrat oder eine Be-
schäf tigte oder ein Beschäftigter des Landrats-
amts darf im Kreistag nur dann sprechen, 
wenn ihr oder ihm von der Vorsitzenden oder 
von dem Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Die 
oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldung, bei gleichzeiti-

ger Wortmeldung nach ihrem oder seinem Er-
mes sen. Bei Wortmeldung „zur Geschäfts ord-
nung” ist das Wort außer der Reihe im An-
schluss an einen laufenden Redebeitrag sofort 
zu erteilen. Die oder der Vorsitzende kann in 
Ausübung ihres oder seines Amtes jederzeit 
das Wort ergreifen.

(2) Die Anrede ist nur an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden und an die Kreisrätinnen und 
Kreis räte, nicht an die Zuhörerrinnen und Zuhö-
rer zu richten.

(3) Jede Beratung setzt einen Tages ord nungs-
punkt oder einen Antrag aus der Mitte des 
Kreistags voraus.

(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäfts-
ordnung bei Bedarf zur Beratung zu stellen.

(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden 
Antrag oder Tagesordnungspunkt und mit einer 
angemessenen Redezeit gesprochen werden. 
Andernfalls kann die oder der Vorsitzende das 
Wort entziehen. Über einen bereits zur Abstim-
mung gebrachten Antrag kann in derselben Sit-
zung die Beratung und die Abstimmung nicht 
mehr aufgenommen werden, wenn nicht alle 
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenom-
men haben, mit der Wiederholung einverstan-
den sind.

(6) Während der Beratung über einen Antrag oder 
Tagesordnungspunkt sind nur zulässig
1. Geschäftsordnungsanträge
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder 

Anträge auf Zurückziehung.
(7) Über Anträge auf Schließung der Rednerliste 

oder auf Schluss der Beratung ist sofort abzu-
stimmen. Ist der Antrag von Erfolg, haben die 
oder der Vorsitzende und die Antragstellerin 
oder der Antragsteller zur Sache das Recht zur 
Schlussäußerung.

(8) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln 
für die Beratung ist die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung zu rufen, 
auf den Verstoß aufmerksam zu machen und 
bei Nichtbeachtung solcher Warnungen das 
Wort zu entziehen.

(9) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die 
Tagesordnung aufgenommener Antrag recht-
lich (z.B. wegen fehlender Zuständigkeit des 
Kreistags) unzulässig ist, so hat sie oder er bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes auf ihre 
oder seine Bedenken hinzuweisen. Jedes Mit-
glied des Kreistags (einschließlich der oder des 
Vorsitzenden) kann einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung auf Nichtbehandlung gem. § 17 Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. e stellen. Dieser Antrag soll kurz 
begründet werden. Findet eine Beratung über 
diesen Geschäftsordnungsantrag statt, so 
muss sie sich auf die Zulässigkeit des Hauptan-
tra ges beschränken. Über einen Antrag auf 
Schluss der Beratung über diesen Geschäfts-
ordnungsantrag ist sofort abzustimmen.

§ 23

Beschlüsse, Wahlen

(1) Beschlüsse des Kreistags werden in offener 
Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO).

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung nach 
Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO vorgenom-
men. Sie sind nur dann gültig, wenn sämtliche 
Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes 
geladen sind und die Mehrheit von ihnen an-
wesend und stimmberechtigt ist. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhält. Neben Neinstimmen und 
leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimm-
zettel als ungültig, die den Namen der oder 
des Gewählten nicht eindeutig erkennen las-
sen. Ist mindestens die Hälfte der abgegebe-
nen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wieder-
holen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gültig und erhält keiner der Bewer berin-
nen und Bewerber mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, so erfolgt Stich-
wahl zwischen den beiden Bewerberinnen und 
Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl ent-
scheidet das Los.

(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzuläs-
sig.

§ 24

Abstimmung

(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so 
gilt folgende Reihenfolge:
1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Beschlüsse des Kreisausschusses oder der 

weiteren Ausschüsse zu dem Beratungs ge-
genstand,

3. weitergehende Anträge; dabei sind nur sol-
che Anträge als weitergehend anzusehen, 
die einen größeren Aufwand oder eine stär-
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ker einschneidende Maßnahme zum Gegen-
stand haben,

4. zuerst gestellte Anträge, wenn später 
ge stell te nicht unter Nr. 1 bis 3 fallen.

(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den 
abgestimmt werden soll, von der oder dem 
Vor sitzenden zu wiederholen.

(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben ab-
gestimmt.

(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel 
der anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte ist 
namentlich abzustimmen.

(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, 
dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es 
abgestimmt hat (Art. 48 Abs. 1 LKrO) und kann 
dazu eine kurze Erklärung zur Nieder schrift ge-
ben.

(6) Die Stimmenzählung ist durch die Vorsitzende 
oder durch den Vorsitzenden vorzunehmen. 
Das Abstimmungsergebnis ist dem Kreistag 
bekannt zu geben und in der Niederschrift fest-
zuhalten.

§ 25

Anfragen

(1) Jede Kreisrätin und jeder Kreisrat ist berech-
tigt, während einer Beratung Anfragen zur 
Sache im Rahmen der Zuständigkeit des Land-
kreises an die Vorsitzende oder an den Vor sit-
zenden und mit deren oder dessen Zu stim-
mung an anwesende Beschäftigte des Land-
rats amts zu richten. Solche Anfragen werden 
nicht zur Beratung gestellt.

(2) Die oder der Befragte kann mit Zustimmung 
der oder des Vorsitzenden die sofortige Beant-
wortung einer Anfrage ablehnen, wenn der 
Gegenstand erst durch Aktenprüfung oder 
Nach forschungen geklärt werden muss. Die 
Antwort ist dann der oder dem Anfragenden 
schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift bei-
zugeben.

(3) Nach Erledigung der Tagesordnung ist in jeder 
Sitzung den Kreisrätinnen und Kreisräten Ge le-
genheit zu geben, an die Vorsitzende oder an 
den Vorsitzenden oder anwesende Be schäf tig-
te des Landratsamtes oder sonstige Aus kunfts-
personen Anfragen auch über solche Gegen-
stä nde im Rahmen der Zuständigkeit des Land-
kreises zu richten, die nicht im Rahmen der 
Tages ordnung behandelt wurden. Nach Mög-
lich keit sollen diese Anfragen sofort beantwor-
tet werden. Kann dies nicht sofort erfolgen, so 
werden diese in der nächsten Sitzung beant-
wortet.

§ 26

Niederschrift

(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist die 
oder der Vorsitzende verantwortlich. Sie oder 
er bestimmt die Protokollführerin oder den 
Protokollführer.

(2) Die Niederschrift soll den Ablauf der Sitzung 
möglichst genau in seiner zeitlichen Folge wie-
dergeben, wörtlich jedoch nur die Beschlüsse. 

(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen
1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung,
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der 

Sitzung,
3. Namen der anwesenden Kreisrätinnen und 

Kreisräte,
4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände,
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
6. Abstimmungsergebnis,
7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses 

einer Kreisrätin oder eines Kreisrats,
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung.

(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch 
die Protokollführerin oder durch den Protokoll-
führer und durch die Vorsitzende oder durch 
den Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die unter-
zeichnete Niederschrift ist eine öffentliche 
Urkunde.

(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Nieder-
schrift ist es der Protokollführerin oder dem 
Protokollführer gestattet, für Aufzeichnungen 
einen Tonträger zu verwenden. Nach Fertig-
stellung und Unterzeichnung der Niederschrift 
sind die Tonaufnahmen zu löschen.

§ 27 

Einsichtnahme durch Kreisrätinnen 

und Kreisräte, Abschriften, 

Kreistagsinformationssystem

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind berechtigt, 
jederzeit die Niederschriften über öffentliche 
und nichtöffentliche Sitzungen des Kreistags 
und der Ausschüsse einzusehen. Sie können 
bei dem Landrat die Erteilung von Abschriften 
der Beschlüsse verlangen, die in öffentlicher 
Sitzung gefasst wurden (Art. 48, 49 LKrO). Die 
Erteilung von Abschriften der Beschlüsse, die 

in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
kann bei dem Landrat verlangt werden, sobald 
die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind.

(2) Die Kreisrätinnen und Kreisräte erhalten die 
Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen 
des Kreistags und des Kreisausschusses. 
Entsprechendes gilt für die Mitglieder der übri-
gen Ausschüsse und ihre Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter hinsichtlich der Ausschuss-
nie derschriften.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich 
die Niederschriften über öffentliche Sitzungen 
der weiteren Ausschüsse zugeleitet.

(4) Niederschriften über öffentliche Sitzungen und 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüs se, deren Geheimhaltungsgründe weg-
gefallen sind, werden in das mit einem indivi-
duellen Passwort geschützte elektronische 
Kreistagsinformationssystem eingestellt. Die 
Kreisrätinnen und Kreisräte bzw. die Fraktions-
vorsitzenden, die der Teilnahme am elektroni-
schen Kreistagsinformationssystem schriftlich 
zugestimmt haben, erhalten die den Absätzen 
2 und 3 entsprechenden Zugriffsrechte. Das 
Speichern der Beschlussauszüge über An ge le-
gen heiten, die in nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt werden, auf dem häuslichen Computer 
ist nicht erlaubt. Das Recht der Kreisrätinnen 
und Kreisräte aus Abs. 1 Satz 2 und 3 bleibt 
unberührt.

(5) Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten 
der nächsten Sitzung des Kreistags oder eines 
Ausschusses erhalten jede Kreisrätin und jeder 
Kreisrat nach vorheriger Terminvereinbarung 
das Recht zur Einsicht in entscheidungserhebli-
che Unterlagen, sofern Gründe der Geheim hal-
tung nicht entgegenstehen. Im Übrigen haben 
Kreisrätinnen und Kreisräte ein Recht auf Ak-
ten einsicht in Angelegenheiten des eigenen 
oder übertragenen Wirkungskreises des Land-
kreises, sofern sie ein berechtigtes Interesse 
nachweisen und Gründe der Geheimhaltung 
nicht entgegenstehen. Das Verlangen auf Ak-
teneinsicht ist gegenüber dem Landrat geltend 
zu machen.

§ 28

Einsichtnahme durch Kreisbürgerinnen 

und Kreisbürger

Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen steht allen Kreisbürgerinnen und Kreis-
bürgern frei (Art. 48 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Die in öf-
fent lichen Sitzungen gefassten Beschlüsse nebst 
Abstimmungsergebnissen werden im Inter net ver-
öffentlicht.

IV. Teil

Kreistag

§ 29

Zuständigkeit des Kreistags, Fraktionen

(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 Abs. 1 LKrO 
genannten Angelegenheiten ausschließlich zu-
ständig.

(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgen-
de Angelegenheiten zu beschließen:
1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in 

Kreistagssitzungen säumige Kreisrätinnen 
und Kreisräte (Art. 42 Abs. 2 LKrO),

2. Entscheidung über die persönliche Betei-
li gung von Mitgliedern des Kreistages in 
Angelegenheiten, die vom Kreistag behan-
delt werden (Art. 43 Abs. 3 LKrO),

3. Ausschluss von Kreisrätinnen und Kreisräten 
aus einer Kreistagssitzung wegen wieder-
holter Störung der Ordnung (Art. 47 Abs. 2 
LKrO),

4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommu-
naler Stiftungen,

5. Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 
168.000 Euro übersteigen, sowie sonstiger 
Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des 
Land kreises entstehen können (Art. 60 
LKrO),

6. Ernennung, Beförderung, Abordnung, Ver-
setzung, Ruhestandsversetzung, Ent las-
sung und Angelegenheiten im Rahmen 
der Funktion als disziplinarrechtliche Ein lei-
tungsbehörde der Beamtinnen und Beam-
ten des Landkreises sowie Einstellung, 
Hö her gruppierung und Entlassung der 
An gestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter 
des Landkreises, soweit diese Befugnisse 
nicht durch Beschluss des Kreistags gem. 
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 LKrO 
oder durch Ermächtigung gem. § 3 Nr. 2 
DVKommBayG dem Kreisausschuss oder 

dem Landrat übertragen worden sind.1 
7. Er ist ferner für folgende Angelegenheiten 

ausschließlich zuständig:
a) Bestellung der vom Landkreis zu berufenden 

weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Kreissparkasse (Art. 6 Abs. 1 Nr. 2, Art. 8 
Abs. 2,3 SpkG)

b) Wahl der Vertrauenspersonen für den 
Schöf fen wahlausschuss beim Amtsgericht 
Starnberg (§ 40 Abs. 3 GVG)

c) Aufstellung der Vorschlagsliste für ehren-
amtliche Richter am Verwaltungsgericht 
München (§ 28 VwGO)

8. Entscheidung über folgende 
Angelegenheiten der Kreiskrankenhaus 
Starnberg GmbH und der Starnberger 
Medizinservice GmbH sowie der 
Krankenhaus Penzberg GmbH, soweit sie 
in der Zuständigkeit der Gesellschafter ver-
samm lung dieser GmbH stehen:
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 - weitere Einzahlungen der Gesellschaft,
 - Feststellung des Jahresabschlusses und 

Verwendung des Ergebnisses,
 - Entlastung des Aufsichtsrates,
 - Regelung des Auslagenersatzes für die 

Mitglieder des Aufsichtsrates,
 - wesentliche Änderung des Betriebs um-

fanges des Krankenhauses, insbesondere 
die Übernahme von neuen Aufgaben,

 - Beteiligung der Gesellschaft an anderen 
Unternehmen und Übernahme von Unter-
nehmen,

 - Gänzliche oder teilweise Veräußerung von 
Beteiligung, Unternehmen und Unter neh-
mens teilen,

 - Bestellung der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers sowie Gewährung von 
Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung 
von § 181 BGB,

 - Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
der Gesellschaft gegen eine Geschäfts-
führerin oder gegen einen Geschäftsführer 
oder ein Mitglied des Aufsichtsrates,

 - Änderung der Rechtsform,
 - Aufl ösung der Gesellschaft.

(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien und 
Wähler gruppen können Fraktionen bilden, falls 
sie mindestens zwei Sitze im Kreistag inneha-
ben. Die Fraktionen benennen eine Fraktions-
vorsitzende oder einen Fraktionsvorsitzenden 
und mindestens eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter.

V. Teil

Ausschüsse

§ 30 

Vorarbeit für den Kreistag durch 

den Kreisausschuss

(1) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen 
des Kreistags vor (Art. 26 LKrO).

(2) Die Vorbereitung erfolgt durch die Vorberatung 
des Gegenstandes, die im Falle der Vorbe hand-
lung durch einen weiteren Ausschuss abge-
kürzt erfolgen kann, durch Bericht und erfor-
derlichenfalls durch einen Beschlussvorschlag.

§ 31

Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses

Der Kreisausschuss ist in eigener Verantwortung 
zuständig für alle Verwaltungsaufgaben, die nicht 
dem Kreistag, weiteren beschließenden Ausschüs-
sen oder dem Landrat vorbehalten sind. Er be-
schließt im Rahmen seiner Zuständigkeiten end-
gültig (Art. 26 LKrO). Der Kreistag kann Beschlüs-
se des Kreisausschusses nur unter den gleichen 
Voraussetzungen ändern oder aufheben, die für 
die Aufhebung seiner eigenen Beschlüsse gelten.

§ 32

Einberufung des Kreisausschusses

Der Kreisausschuss wird vom Landrat nach Bedarf 
einberufen. Er muss einberufen werden, wenn es 

1 Beschluss des Kreistags vom 12.05.2014: „Der Kreistag 
ermächtigt gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, Art. 34 Abs. 2 
Satz 1 LKrO

 a) den Landrat,die Beamtinnen und Beamten des Landkreises 
bis Besoldungsgruppe A 14 zu ernennen, zu befördern, zu 
einem anderen Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, 
in den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen,  die An-
gestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter des Landkreises, 
deren Vergütung mit der Besoldung der in Nr. 1 genannten 
Beamtinnen und Beamten vergleichbar ist, einzustellen, 
höher zu gruppieren und zu entlassen,

 b) alle übrigen, nicht ohnehin zu den laufenden Angelegenhei-
ten zählenden personalrechtlichen Befugnisse zu erledigen 
(Art. 34 Abs. 2 LKrO)“.

 Beschluss des Kreistags vom 28.07.2014: „Der Kreistag 
ermächtigt gemäß § 3 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung 
des Bayerischen Disziplinargesetzes für den kommunalen 
Bereich –DVKommBayDG- den Kreisausschuss zur Ausübung 
der Disziplinarbefugnisse als Disziplinarbehörde für Beamtinnen 
und Beamte sowie für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte des Landkreises.“

die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des Be ra-
tungs gegenstandes schriftlich beantragt (Art. 28 
LKrO).

§ 33

Bestellung des Kreisausschusses

(1) Dem Kreisausschuss gehören der Landrat und 
12 Kreisrätinnen und Kreisräte an (Art. 27 
LKrO). 

(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses werden 
vom Kreistag aufgrund der Vorschläge der 
Parteien und Wählergruppen nach dem Ver-
fahren Hare-Niemeyer ermittelt. Haben dabei 
mehrere Parteien oder Wählergruppen glei-
chen Anspruch auf einen Sitz, so ist auf die 
Zahl der bei der Wahl auf diese Parteien oder 
Wählergruppen abgegebenen Stimmen zurück-
zugreifen. Einzelmitglieder und kleine Gruppen 
des Kreistags, die aufgrund des Stärke ver hält-
nisses im Kreisausschuss nicht vertreten wä-
ren, können sich zur Entsendung gemeinsamer 
Vertreterinnen und Vertreter in den Kreis aus-
schuss zusammenschließen (Ausschuss ge-
mein schaft – Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO). Aus-
schussgemeinschaften können eine Sprecherin 
oder einen Sprecher und mindestens eine 
Stell vertreterin oder einen Stellvertreter benen-
nen.

(3) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschuss-
gemeinschaften, auf die Sitze entfallen sind, 
schlagen ihre Bewerberinnen und Bewerber 
vor, die sodann als Mitglieder des Kreisaus-
schusses zu bestellen sind. Eine Fraktion oder 
Wählergruppe ist berechtigt, für einen ihr zu-
stehenden Sitz auch eine Kreisrätin oder einen 
Kreisrat aus einer anderen Fraktion oder Wäh-
ler gruppe vorzuschlagen.

(4) Für jede Kreisrätin oder jeden Kreisrat als 
Mitglied des Kreisausschusses wird für den 
Fall ihrer oder seiner Verhinderung eine erste 
Stellvertreterin oder ein erster Stellvertreter so-
wie ein zweiter Stellvertreter oder eine zweite 
Stellvertreterin namentlich bestellt. Das Aus-
schuss mitglied hat seine Stellvertreterin oder 
seinen Stellvertreter im Falle der Verhinderung 
zu verständigen. Dem stellvertretenden Aus-
schussmitglied wird von Amts wegen eine Be-
nachrichtigung von der Sitzung mit den Un ter-
lagen zugeleitet.

(5) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende 
Änderungen des Stärkeverhältnisses der Par-
tei en und Wählergruppen sind auszugleichen. 
Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertrete-
nen Partei oder Wählergruppe aus, so verliert 
es seinen Sitz im Kreisausschuss (vgl. Art. 27 
Abs. 3 LKrO).

§ 34

Jugendhilfeausschuss

(1) Dem JHA gehören 15 stimmberechtigte und 
10 beratende Mitglieder an. Die Zahl der bera-
tenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl 
eins, wenn der oder die Vorsitzende des Kreis-
jugendrings dem JHA als stimmberechtigtes 
Mitglied angehört.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des JHA 
sind:
1. der Landrat bzw. die Landrätin oder ein 

von ihm bzw. ihr bestimmtes Mitglied des 
Kreistages (Art. 17 Abs. 3 Satz 3 AGSG),

2. 7 Mitglieder des Kreistages (§ 71 Abs. 1 
Nr. 1 Alt. 1 SGB VIII),

3. ein(e) vom Kreistag gewählte Frau oder 
Mann, die/der in der Jugendhilfe erfahren ist 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGB VIII),

4. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wirken-
den und anerkannten Träger der freien 
Jugend hilfe vom Kreistag gewählte Frauen 
und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII).

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem JHA 
neben den in Art. 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 AGSG 
genannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 
Nr. 9 AGSG je ein Vertreter oder eine 
Vertreterin
- der Katholischen Kirche
- der Evangelisch-Lutherischen Kirche

 an.
(4) Für jedes stimmberechtigte und beratende 

Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin zu bestellen und zu benennen 
(Art. 18 Abs. 3, Art. 19 Abs. 3 AGSG).

(5) Der Jugendhilfeausschuss oder sein Vor sit zen-
der bzw. seine Vorsitzende sollen in An ge le-
gen hei ten, die Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen besonders betreffen, einen 
Ver treter oder eine Vertreterin der Ar beits ge-
meinschaft für Behindertenfragen im Landkreis 
Starnberg hinzuziehen.
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§ 35

Rechnungsprüfungsausschuss

Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rech-
nungs prüfungsausschuss mit sieben Mitgliedern 
und bestimmt ein Ausschussmitglied zur oder zum 
Vorsitzenden (Art. 89 Abs. 2 LKrO). Für jedes Mit-
glied wird für den Fall ihrer oder seiner Ver hin de-
rung eine erste Stellvertreterin oder ein erster 
Stell vertreter sowie ein zweiter Stellvertreter oder 
eine zweite Stellvertreterin namentlich bestellt. 
Ferner wird bestimmt,welches Ausschussmitglied 
bei Verhinderung der oder des Aus schuss vor sit-
zen den den Vorsitz führen soll.

§ 36

Weitere beschließende oder 

beratende Ausschüsse:

(1) Der Kreistag bestellt als beschließende und 
vorberatende Ausschüsse einen Bau aus-
schuss, einen Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt und Mobilität sowie einen Sozial aus-
schuss und als vorberatenden Ausschuss ei-
nen Haushaltsausschuss. Die Ausschüsse be-
stehen jeweils aus dem Landrat als Vor sit zen-
der oder Vorsitzendem und 12 Kreisrätinnen 
und Kreisräten. Für die Bestellung der Kreis-
rätinnen und Kreisräte gilt § 33 Abs. 2 bis 5 
entsprechend. Für die Einberufung der Aus-
schüsse ist § 32 dieser Geschäftsordnung ent-
sprechend anzuwenden; dies gilt für den Haus-
haltsausschuss mit der Maßgabe, dass inso-
weit abweichend von § 32 Satz 2 bereits ein 
entsprechender Antrag von 3 Mitgliedern des 
Ausschusses hinreichend ist.

(2) Dem Bauausschuss obliegt die Vorberatung 
wichtiger Baumaßnahmen des Landkreises in 
Planung und Ausführung. Er ist in diesem 
Rahmen auch befugt, zum Abschluss von bür-
gerlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Verträgen und zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bürgerlich-rechtlicher und öffent-
lich-rechtlicher Art bis zu einer Wertgrenze von 
500.000 Euro zu ermächtigen.

(3) Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und 
Mobilität beschließt in eigener Zuständigkeit 
über die Stellungnahmen des Landkreises zu 
allen Maßnahmen der Raumordnung und der 
Landesplanung und zu Planfest stel lungs ver fah-
ren, über die Einleitung eines Än de rungs ver-
fahrens einer Landschaftsschutzverordnung, 
über die Umsetzung von Projekten und Maß-
nahmen zum Klimaschutz und der Energie wen-
de, die den Landkreis in seinem eigenen Wir-
kungs kreis betreffen im Rahmen des Haus-
halts plans bis zu einer Wertgrenze von 
110.000  € sowie über den Ankauf ökologischer 
Flächen bis zu einer Wertgrenze von 
132.000  €. § 31 Satz 3 gilt entsprechend.

 Des Weiteren obliegt ihm die Vorberatung
a) über alle ökologisch bedeutsamen Maß-

nahmen und Belange, die den Landkreis in 
seinem eigenen Wirkungskreis betreffen, 
insbesondere die Umsetzung von Projekten 
und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Energiewende und Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung des Landkreises im Sinne der 
Agenda 21,

b) über Maßnahmen, die einen effi zienten 
und vorbildhaften Einsatz von Energie und 
Ressourcen zum Ziele haben,

c) von Verordnungen über Landschafts schutz-
gebiete, soweit nicht bereits von Satz 1 erfasst,

d) der Stellungnahmen des Landkreises 
zu Entwürfen von Rechtsverordnungen 
im Sinn des Art. 46 Abs. 1 des Bayer. 
Naturschutzgesetzes,

e) der Planung neuer und der Änderung beste-
hender Kreisstraßen,

f) von Maßnahmen im Bereich der Abfall-
wirt schaft, soweit sie von grundsätzlicher 
Bedeutung sind,

g) von Fragen der Energieversorgung in Ein rich-
tungen des Landkreises unter besonderer 
Berücksichtigung ökologischer Belange,

h) grundsätzlicher Angelegenheiten des öffent-
lichen Personennahverkehrs, der Erstellung 
und Änderung des Nahverkehrsplanes, die 
Einrichtung neuer oder Einstellung beste-
hender Regionalbuslinien.

(4) Der Sozialausschuss beschließt in grundsätzli-
chen und allgemeinen Angelegenheiten der 
Sozialhilfe (SGB XII) in eigener Zuständigkeit, 
soweit die Entscheidung nicht nach § 29 Abs. 
1 und 2 dem Kreistag vorbehalten ist. Er be-
schließt ferner über freiwillige Zuschüsse des 
Landkreises für soziale Maßnahmen, soweit 
nicht der Landrat oder der Jugendhilfe aus-
schuss zuständig sind, im Rahmen des Haus-
haltsplanes bis zu einer Wertgrenze von 
120.000 €. § 31 Satz 3 gilt entsprechend.

 Des Weiteren obliegt ihm die Vorberatung in 
grundsätzlichen und allgemeinen An ge le gen-
heiten des Vollzugs des SGB XII und des SGB 
II, soweit der Landkreis hierfür zuständig ist, 
sowie die Vorberatung des Einzelplans 4 (So-
zial hilfe) des Haushaltsplans. Der Sozialaus-
schuss nimmt die Berichte der Sozial hilfe ver-
waltung des Landkreises sowie der mit dem 
Vollzug des SGB II befassten Stellen entgegen. 

(5) Dem Haushaltsausschuss obliegt die Vor be ra-
tung 
a) bei der Erstellung der Haushaltssatzung, 

insbesondere des Haushaltsplans mit 
Be standteilen und Anlagen, einschließlich 
einer etwaigen Nachtragshaushaltssatzung,

b) der Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 
168.000 Euro übersteigen, sowie sonstiger 
Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des 
Landkreises entstehen können (§ 29 Abs. 2 
Nr. 5 dieser Geschäftsordnung).

 Der Landrat und/oder die oder der von die-
ser oder diesem dazu bestimmte Leiterin 
oder Leiter der Finanzverwaltung erstatten 
dem Haushaltsausschuss zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben mindestens zweimal 
jährlich Bericht über den Stand und die 
Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage 
des Landkreises.

§ 37

Geschäftsgang der Ausschüsse

(1) Für den Geschäftsgang des Kreisausschusses 
und der sonstigen Ausschüsse mit Ausnahme 
des Jugendhilfeausschusses gelten die Be-
stim mungen dieser Geschäftsordnung für den 
Kreistag, insbesondere § 11 Abs. 1 bis 5 sowie 
die §§ 12  bis 18 entsprechend, soweit sich 
nicht aus nachfolgendem Satz 2 etwas anderes 
ergibt oder besondere gesetzliche Be stim mun-
gen hierfür bestehen. Die Sitzungen des Haus-
haltsauschusses sind, insoweit abweichend 
von den §§ 11, 12 und 13 dieser Geschäfts-
ordnung, grundsätzlich nicht öffentlich.

(2) Kreisrätinnen und Kreisräte können auch in 
nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen, 
denen sie nicht angehören, als Zuhörerinnen 
und Zuhörer anwesend sein. Ein Mitsprache-
recht steht ihnen ebenso wie in öffentlicher 
Sitzung von Ausschüssen, denen sie nicht an-
gehören, nicht zu. In Einzelfällen kann ein Aus-
schuss jedoch Kreisrätinnen und Kreisräten als 
Nichtmitgliedern des Ausschusses zu be-
stimmten Tagesordnungspunkten das Wort er-
teilen, wenn dies für die Behandlung des Be ra-
tungsgegenstandes sachdienlich ist; haben sie 
einen Antrag gestellt, soll ihnen das Wort zur 
Begründung erteilt werden.

VI. Teil

Landrat und Stellvertreter

§ 38

Zuständigkeit des Landrats

(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen 
(Art. 35 Abs. 1 LKrO).

(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im 
Kreisausschuss und in den weiteren Aus schüs-
sen (Art. 33 LKrO; vgl. auch § 20 dieser Ge-
schäfts ordnung). Soweit es durch Gesetz ge-
stattet ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 AGSG), kann sie 
oder er den Vorsitz auf eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter übertragen. Für den Rechnungs-
prüfungsausschuss gilt § 35 S. 2 dieser Ge-
schäfts ordnung. Der Landrat führt die Ge schäf-
te des Landkreises gemäß den Gesetzen und 
Beschlüssen der Kreisorgane.

(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstände 
vor; sie oder er vollzieht die Beschlüsse und 
beanstandet solche Entscheidungen, die sie 
oder er für rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug 

aus und führt, soweit erforderlich, die Ent schei-
dung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 
54 LKrO); von einer solchen Aussetzung hat sie 
oder er den Kreistag bzw. den beschließenden 
Ausschuss unverzüglich zu verständigen.

(4) Der Landrat ist zuständig zur Regelung der in-
nerdienstlichen Angelegenheiten des Landrats-
amts (z.B. Dienstanweisungen und Haus ord-
nungen, Geschäftsverteilungspläne, Zeich-
nungs befugnis, Personal- und Materialeinsatz, 
Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden 
Arbeitszeitordnungen, Zahlungsanordnung und 
deren Übertragung, Betriebsvereinbarungen 
und Arbeitsanordnungen mit dem Personalrat).

(5) Der Landrat ist ferner zuständig für die An-
gelegenheiten der §§ 39 bis 41 dieser Ge-
schäfts ordnung.

(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch 
Änderung bzw. Ergänzung dieser Geschäfts-
ordnung weitere Verwaltungsaufgaben dem 
Landrat zur selbständigen Erledigung übertra-
gen, soweit es sich nicht um Angelegenheiten 
im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 
Art.  30 Abs. 1 LKrO handelt. Für die Über tra-
gung der personalrechtlichen Befugnisse nach 
Art. 38 Abs. 2 LKrO ist ein Beschluss des 
Kreistags nötig, der der Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Kreistagsmitglieder bedarf (vgl. 
Fußnote zu § 29 Abs. 2 Nr. 6 dieser Geschäfts-
ordnung).

§ 39

Einzelne Aufgaben des Landrats

(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit
1. die laufenden Angelegenheiten, die 

für den Landkreis keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen 
Verpfl ichtungen erwarten lassen (Art. 34 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LKrO),

2. die Angelegenheiten des Landkreises, die 
im Interesse der Sicherheit der Bundes re-
publik oder eines ihrer Länder geheim zu 
halten sind (Art. 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 LKrO),

3. weitere Angelegenheiten, die ihr oder ihm 
durch Beschluss des Kreistags übertragen 
sind (Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 2 
LKrO).2

(2) Zu den laufenden Angelegenheiten i. S. des 
Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere:
1. Der Vollzug der Satzungen und Verord nun-

gen des Landkreises;
2. Die Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 

Verpfl ichtungen, wenn die zu treffende 
Entscheidung zwingend vorgeschrieben 
ist (z. B. Auszahlung von Dienstbezügen, 
Leistung des Schulddienstes für Darlehen);

3. Der Abschluss von bürgerlich-rechtli-
chen und öffentlich-rechtlichen Verträgen 
(z. B. Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk-, Werk-
lieferungsverträge, Reinigungs-, Wartungs-, 
Instandhaltungsverträge, Straßenbaukosten-, 
Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge) 
bis zu einer Wertgrenze von 66.000 Euro;

4. Der Abschluss von nachträglichen Ver-
trags ergänzungen und Vertrags än de rung en 
zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienst-
leistungsaufträgen bis zu einer Wertgrenze 
von 13.200 Euro, höchstens aber 20 % des 
Wertes des zugrunde liegenden Bauauftrags 
bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags;

5. Die Gewährung von freiwilligen Zu wei-
sungen und Zuschüssen im Rahmen des 
Haushaltsplanes, soweit sie im Einzelfall den 
Betrag von 2.400 Euro nicht übersteigen;

6. Der Erlass und die unbefristete Nieder-
schla gung von Forderungen bis zu einer 
Wertgrenze von 12.000 Euro;

7. Die Stundung und die befristete Nieder-
schla gung von Forderungen sowie die 
Ge währung von Teilzahlungen bis zu einer 
Wert grenze von 36.000 Euro;

8. Die Vornahme sonstiger bürgerlich-recht-
licher und öffentlich-rechtlicher Rechts-
hand lungen (z. B. grundbuchrechtliche 
Er klärungen, Kündigungen, Mahnungen, 
Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des 
Rechtsverhältnisses von 66.000 Euro.

9. Die Abgabe von Prozesserklärungen ein-
schließlich Klageerhebung, Einlegung von 
Rechtsmitteln und Abschluss von Ver-
glei chen, wenn der Rechtsstreit für den 
Land kreis keine grundsätzliche Bedeutung 
hat und der Streitwert voraussichtlich 
240.000  Euro nicht übersteigt. 

10. Die Prüfung, ob bei Unternehmen, die 
vom Landkreis mit der Ausübung von 

2 Beschluss des Kreistags vom 28.07.2014: „Der Kreistag 
überträgt gem. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 LKrO dem Landrat die Be-
stellung des Kassenverwalters und seines Stellvertreters  (Art. 
86 Abs.2 LKrO).“ Vgl. auch Fußnote zu § 29 Abs.2 Nr. 6 dieser 
Geschäftsordnung.

Dienst leistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut sind, eine 
Überkompensation im Sinne des Frei-
stel lungsbeschlusses der Europäischen 
Kommission3 vorliegt. 

11. Die Annahme, Ausschlagung und Ver wen-
dung von Spenden, Schenkungen oder 
ähnlichen Zuwendungen, soweit sie einen 
Wert von 10.000 Euro nicht übersteigen. 
Die Annahme beantragter Zuwendungen 
von Bund oder Freistaat Bayern erfolgt ohne 
betragsmäßige Beschränkung. Der Landrat 
berichtet jährlich im Kreisausschuss über 
Zuwendungen an den Landkreis. 

12. Die Genehmigung zur Verwendung des 
Landkreiswappens.

(3) Bei Dauerschuldverhältnissen ist für die Be-
mes sung der Wertgrenzen nach Abs. 2 der auf 
ein Jahr entfallende Betrag maßgeblich. 

(4) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 und Abs. 3 nicht 
unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO fallen, 
werden sie hiermit dem Landrat gemäß Art. 34 
Abs. 2 LKrO zur selbständigen Erledigung 
übertragen. 

§ 40

Vollzug des Haushaltsplans;

überplanmäßige und außerplanmäßige 

Ausgaben

(1) Der Landrat vollzieht den Haushaltsplan nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Kreistags, des 
Kreisausschusses oder der weiteren Aus-
schüsse sowie ihrer oder seiner eigenen 
Zuständigkeit, insbesondere nach §§ 38, 39 
und 41 dieser Geschäftsordnung.

(2) Der Landrat ist berechtigt, Kassenkredite (Art. 
67 LKrO) und Kommunalkredite für Inves ti tio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Art. 65 LKrO) im Rahmen des durch die Haus-
haltssatzung (Art. 67 LKrO) festgelegten 
Höchst betrages aufzunehmen.

(3) Der Landrat ist berechtigt, überplanmäßige und 
außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall bis zu 
einer Höhe von 66.000 Euro zu genehmigen, 
wenn sie unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist (Art. 60 Abs. 1 LKrO).

§ 41

Dringliche Anordnungen und 

unaufschiebbare Geschäfte

(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistags, 
des Kreisausschusses und der weiteren Aus-
schüsse dringliche Anordnungen zu treffen und 
unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 
34 Abs. 3 LKrO). Dringliche Anordnungen sind 
solche, die innerhalb eines Zeitraumes erlassen 
werden müssen, in dem eine Kreistags-, 
Kreisausschuss- oder sonstige Ausschuss sit-
zung nicht stattfi nden kann. Unaufschiebbare 
Geschäfte sind solche, deren Aufschub bis zur 
Erledigung durch den Kreistag, Kreisausschuss 
oder sonstigen zuständigen Ausschuss einen 
erheblichen Nachteil für die Angelegenheit, 
den Landkreis oder einen einzelnen zur Folge 
hätten.

(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sonsti-
gen zuständigen Ausschuss in der nächsten 
Sitzung von Anordnungen und der Besorgung 
von Geschäften gemäß Abs. 1 Kenntnis zu ge-
ben (Art. 34 Abs. 3 S. 2 LKrO).

§ 42

Delegation von Aufgaben und Befugnissen 

auf Personal des Landratsamts

(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die 
dem Landratsamt zugewiesenen Staats be-
diensteten und die Kreisbediensteten zur Seite. 
Der Landrat weist ihnen ihre Aufgabe zu. Sie 
oder er kann ihre oder seine Befugnisse in An-
gelegenheiten der laufenden Verwaltung teil-
weise den Staatsbediensteten oder den Kreis-
bediensteten übertragen und hierbei entspre-
chende Zeichnungsvollmacht erteilen; eine dar-
über hinausgehende Übertragung bedarf der 
Zustimmung des Kreistags (Art. 37 Abs. 4 
LKrO). Der Landrat kann Staatsbediensteten 
Kreisangelegenheiten und Kreisbediensteten 
Staatsangelegenheiten übertragen, soweit 
nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
Er kann ihnen dabei in Angelegenheiten der 
lau fenden Verwaltung auch das Zeichnungs-
recht übertragen (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Eine 
Übereinstimmung zwischen Ge schäfts ver tei-
lung und Regelung des Zeichnungsrechts ist 
anzustreben. Mit der Zeichnungsvollmacht ist 
die Vollmacht zur Abgabe von Ver pfl ich tungs-
erklärungen für den Landkreis nicht verbunden 
(Art. 35 Abs. 2 LKrO).

3 Beschluss der Kommission vom 20.12.2011, 2012/21/EU, ABl. 
EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012
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(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die 
Staats- und Kreisbediensteten, er übt ferner die 
Befugnisse der oder des Dienstvorgesetzten 
gegenüber den Kreisbeamtinnen und -beamten 
aus (Art. 37 Abs. 3, 38 Abs. 3 LKrO). Er ent-
scheidet über Widersprüche von Beamtinnen 
und Beamten und Angestellten in dienst- und 
tarifrechtliche Angelegenheiten.

§ 43

Vollzug der Staatsaufgaben

Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2 dieser 
Geschäftsordnung) wird der  Landrat als Organ 
des Staates tätig und untersteht lediglich den Wei-
sungen ihrer oder seiner vorgesetzten Dienst stel-
len (Art. 37 Abs. 6 LKrO).

§ 44

Stellvertreter des Landrats

(1) Der Stellvertreter des Landrats hat den Landrat 
für den Fall der Verhinderung in allen Ge schäf-
ten (Staats- und Kreisaufgaben) zu vertreten. 
Bei kurzdauernder Abwesenheit des Landrats 
(bis zu 3 zusammenhängenden Arbeitstagen) 
bedarf es der Stellvertretung nicht, solange 
und soweit die laufende Verwaltung des Land-
ratsamts durch Zeichnungsvollmacht nach 
Art.  37 Abs. 4 LKrO gewährleistet ist.

(2) Der Landrat soll den Stellvertreter und den 
weiteren Stellvertreter im Hinblick auf den 
Vertretungsfall laufend über die grundsätzli-
chen Angelegenheiten des Landratsamtes in-
formieren. Bei Verhinderung des Stellvertreters 
tritt an dessen Stelle der weitere Stellvertreter. 
Ist der Stellvertreter oder der weitere Stell ver-
treter nicht Mitglied des Kreis aus schusses, so 
ist er von dessen Sitzungen, unter Über sen-
dung der Einladung, rechtzeitig zu verständi-
gen. Meldet er sich in der Sitzung zu Wort, so 
gilt die Zustimmung zum Rederecht durch den 
Ausschuss als unterstellt, wenn dieser nicht 
ausdrücklich anders beschließt.

(3) Sind auch der gewählte Stellvertreter und der 
weitere Stellvertreter verhindert, so vertritt den 
Landrat im Kreistag und in den Ausschüssen 
das älteste anwesende Kreistagsmitglied, im 
Übrigen die juristische Staatsbeamtin oder der 
juristische Staatsbeamte des Landratsamtes, 
die oder den der Landrat bestimmt; § 34 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a und § 35 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a dieser Geschäftsordnung bleiben un-
berührt. Zum weiteren Stellvertreter können 
nur Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grund gesetzes bestellt werden (Art. 36 Halb-
satz 2 LKrO).

(4) Der Landrat hat seine Stellvertreter schriftlich 
besonders zu verpfl ichten, alle An gelegen hei-
ten geheim zu halten, die im Interesse der 
Sicher heit oder anderer wichtiger Belange der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Un be-
fugten nicht bekannt werden dürfen. In glei-
cher Weise hat der Landrat Beschäftigte zu 
verpfl ichten, bevor sie mit solchen An ge le gen-
heiten befasst werden.

VII. Teil

Landratsamt

§ 45

Landratsamt

(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des 
Landkreises (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2) und untere 
staatliche Verwaltungsbehörde (vgl. § 2 Abs. 2). 
Das Personal des Landratsamts erhält Anwei-
sungen ausschließlich von dem  Landrat und 
nach Maßgabe der Geschäftsverteilung von 
anderen Vorgesetzten.

(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem 
vom Landrat zu erlassenden Geschäfts ver tei-
lungsplan (Art. 40 Abs. 3 LKrO).

(3) Das Landratsamt ist verpfl ichtet, in Kreis an ge-
le gen heiten jeder Kreisrätin und jedem Kreisrat 
Auskunft zu erteilen, der um eine solche Aus-
kunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 
Satz 2 LKrO). Hierbei kann der Landrat im 
Einzelfall auch die Akteneinsicht gestatten.

VIII. Teil

Schlussbestimmung

§ 46

Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 
29.07.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ge-
schäfts ordnung vom 29.07.2008 außer Kraft.

Starnberg, 28.07.2014

LANDRATSAMT STARNBERG
Karl Roth, Landrat

◆ Satzung über die Entschädigung für Kreis-

rätinnen und Kreisräte sowie weitere ehren-

amtlich tätige Kreisbürgerinnen und Kreis bür ger

Der Kreistag des Landkreises Starnberg erlässt 
aufgrund der Art. 14a und 17 ff. der Landkreis ord-
nung für den Freistaat Bayern (LKrO) i. d. F. der 
Be kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 826, BayRS 2020-3-1-I) die folgende Satzung: 

§ 1 

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte erhalten eine 
angemessene Entschädigung. Diese Ent schä-
digung beträgt für den allgemeinen Man dats-
aufwand monatlich 44,00 EUR. Kreisrätinnen 
und Kreisräte, die am elektronischen Kreistags-
informationssystem teilnehmen und Unterlagen 
ausschließlich in elektronischer Form abrufen, 
erhalten eine zusätzliche monatliche Technik-
pauschale in Höhe von 22 Euro.

(2) Die Kreisrätinnen und Kreisräte erhalten zudem 
für Sitzungen  des Kreistages, der Ausschüsse 
und der vom Kreistag oder einem Ausschuss 
eingesetzten Arbeitsgruppen eine Entschä di-
gung, wenn sie ausweislich der Niederschrift an 
der Sitzung teilgenommen haben. Die Sitzungs-
entschädigung beträgt für jeden Sitzungs tag 
55,00 EUR. Die Sitzungs ent schädi gung wird 
auch für jeweils zwei vorbereitende Fraktions-
sitzungen gewährt, die einer Kreis tags sitzung 
vorausgehen.

(3) Für mehrere Sitzungen am gleichen Tag wird 
die Sitzungsentschädigung nur einmal gewährt.

(4) Etwa anfallende Reisekosten sind mit abgegolten.

§ 2 

(1) Neben der Entschädigung nach § 1 wird den 
Kreisrätinnen und Kreisräte für jede Sitzung 
des Kreistages oder eines Ausschusses im 
Sinne des § 1 nach Maßgabe der Absätze 2, 3 
und 4 Ersatz gewährt.

(2) Lohn- und Gehaltsempfängerinnen sowie 
Lohn- und Gehaltsempfänger erhalten für den 
durch die Teilnahme an der Sitzung entgange-
nen Lohn oder das Gehalt in voller Höhe 
Ersatz. Die Höhe des Verdienstausfalls ist je-
weils durch eine Bescheinigung des Arbeit-
gebers nachzuweisen.

(3) Selbständig Tätige erhalten eine pauschale 
Verdienstausfallentschädigung. Sie beträgt für 
jede angefangene Sitzungsstunde 24,00 EUR. 
Zu den Sitzungsstunden zählen auch je 30 
Minuten vor Beginn und nach Beendigung der 
Sitzung.

(4) Personen, die keine Ersatzansprüche nach 
Absatz 2 und 3 haben, denen aber im berufl i-
chen oder häuslichen Bereich durch die 
Teilnahme an Sitzungen ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen ver-
säumter Arbeit oder das Heranziehen einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Entschädigung. Wegen der Entschädi-
gungs höhe gilt Absatz 3 Sätze 2 und 3 entspre-
chend.

§ 3

Für Abordnungen durch den Landrat zu Veran stal-
tungen und für die Wahrnehmung sonstiger 
Dienst geschäfte erhalten die Kreisrätinnen und 
Kreis räte Reisekosten  und Tagegelder nach den 
Sätzen der Reisekostenstufe B des Bayer. Reise-
kostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 
Es werden auch Fahrten von der Wohnung bzw. 
der Arbeitsstätte zum Veranstaltungsort ersezt. 

§ 4

Die Regelung in §§ 1 und 2 sind auf diejenigen 
Mitglieder in sonstigen, aufgrund besonderer ge-
setzlicher Regelung errichteter Ausschüsse, die 
keine Kreisrätinnen und Kreisräte sind, mit 
Ausnahme der Beamten und Angestellten im öf-
fentlichen Dienst, die diesen Ausschüssen auf-
grund ihres Amtes angehören, entsprechend anzu-
wenden. Die in Satz 1 genannten Beamten und 
Angestellten erhalten Reisekosten und Tagegelder 
nach den für Beamte geltenden Vorschriften.

§ 5

(1) Im Falle der Vertretung des Landrats erhalten 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter des 
Landrats und die weitere Stellvertreterin oder 
der weitere Stellvertreter des Landrats eine 
weitere Entschädigung von 110,00 EUR je 
Arbeitstag.

(2) Die weitere Stellvertreterin oder der weitere 
Stellvertreter des Landrats erhält neben den 
Entschädigungen nach §§ 1 und 2 eine monat-
liche Pauschalvergütung in Höhe von 
476,00  EUR. Daneben wird für Fahrten mit 
dem privaten Kraftfahrzeug eine Wegstrecken-
entschädigung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
BayRKG gewährt.

(3) Die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag be-
stehenden Fraktionen, die sich aus mindestens 
drei Kreistagsmitgliedern zusammensetzen, er-
halten eine amtsbezogene besondere Entschä-
digung von 125,00 EUR, ihre ersten Stell ver tre-
terinnen oder Stellvertreter von 60,00 EUR zu-
sätzlich im Monat.

(4) Zur Deckung ihres Kostenaufwandes erhält je-
de Fraktion und Wählergruppe einen Kosten-
bei trag von 7,50 EUR pro Monat für jedes Mit-
glied.

§ 6

Die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises erhalten für ihre Tätigkeit eine an-
gemessene Entschädigung. Diese beträgt für
 - die Leiterin oder den Leiter der Kreisbildstelle 

341,00 EUR monatlich,
 - die stellvertretende Leiterin oder den stellver-

tretenden Leiter der Kreisbildstelle 170,00 EUR 
monatlich,

 - die Kreisarchivpfl egerin oder den Kreis archiv-
pfl eger 249,00 EUR monatlich,

 - die Kreisjagdberaterin oder den Kreisjagdberater 
85,00 EUR monatlich,

 - die beiden Kreisheimatpfl egerinnen oder Kreis-
heimatpfl eger 341,00 EUR monatlich, zusätzlich 
eines Kostenersatzes der nachgewiesenen 
Aufwendungen in pauschalierter Form,

 - die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Ausländerbeirates 

 - 170,00 EUR monatlich,
 - die übrigen ausländischen Mitglieder des 

Ausländerbeirates  in Form einer pauschalen 
Sitzungsentschädigung von 68,00 EUR pro Jahr.

Reisekosten innerhalb des Landkreises sind damit 
abgegolten.

§ 7

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
1. Mai 2014 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent schä-
digung für Kreisrätinnen und Kreisräte sowie 
weitere ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen 
und Kreisbürger vom 6. Mai 2008 außer Kraft.

Starnberg, 28.07.2014

LANDRATSAMT STARNBERG
Karl Roth, Landrat

◆ Satzung für den Fachbereich Jugend und 

Sport des Landkreises Starnberg vom 28.07.2014

Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 
08.12.2006 (GVBl. S. 942), zuletzt geändert durch 
§ 2 des Gesetzes zur Änderung des Heilberufe-
Kammergesetzes und anderer Rechtsvorschriften 
vom 24.07.2013 (GVBl. S. 454/460) in Verbindung 
mit Art. 17 der Landkreisordnung (LKrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 826), zuletzt geändert durch Art. 65 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 24.07.2012 (GVBl. 
S. 366/387), erlässt der Kreistag folgende 
Satzung:

§ 1

Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung 

des Jugendamtes

(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung 
„Fachbereich Jugend und Sport“ (FaJS).

(2) Dem FaJS obliegen
1. die ihm nach dem Sozialgesetzbuch Achtes 

Buch (SGB VIII) und dem Gesetz zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AGSG) zugewie-
senen Aufgaben,

2. die ihm nach anderen Rechtsvorschriften 
zugewiesenen Aufgaben, insbesondere
- die dem Landratsamt gemäß Art.  28 

Bayerisches Kinderbildungs- und 
Betreuungs gesetz (BayKiBiG) zugewiese-
nen Aufgaben und Befugnisse,

- die Aufgaben der Sportförderung (§ 11 
Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII), Sportförderungs-
richtlinien in der jeweils gültigen Fassung, 
derzeit 01.01.2012.

(3) Die Aufgaben des FaJS werden durch den 
Jugendhilfeausschuss (JHA) und durch die 
Verwaltung des FaJS wahrgenommen (§ 70 
Abs. 1 SGB VIII).

§ 2

Verwaltung des FaJS

(1) Die Verwaltung des FaJS ist eine Dienststelle 
des Landratsamtes Starnberg.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des 
FaJS werden im Auftrag des Landrats bzw. der 
Landrätin von dem dafür bestellten Leiter bzw. 
der Leiterin der Verwaltung des FaJS geführt.

(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung 
des FaJS gehören alle Verwaltungsgeschäfte, 
die regelmäßig oder wiederholt anfallen und 
nach vorgegebenen Regelungen und Grund-
sätzen zu behandeln sind, sofern ihnen nicht 
aufgrund ihrer politischen, fi nanziellen oder 
strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche 
Bedeutung zukommt.

(4) Die Verwaltung des FaJS unterstützt die/den 
Vorsitzende/n des JHA bei der Vorbereitung 
der Sitzungen des JHA und bei der Fertigung 
der Sitzungsniederschriften.

§ 3

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

(1) Dem JHA gehören 15 stimmberechtigte und 
10 beratende Mitglieder an. Die Zahl der bera-
tenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl 
eins, wenn der oder die Vorsitzende des Kreis-
jugendrings dem JHA als stimmberechtigtes 
Mitglied angehört.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des JHA 
sind:
1. der Landrat bzw. die Landrätin oder ein 

von ihm bzw. ihr bestimmtes Mitglied des 
Kreistages (Art. 17 Abs. 3 Satz 3 AGSG) 

2. 7 Mitglieder des Kreistages (§ 71 Abs. 1 
Nr. 1 Alt. 1 SGB VIII),

3. ein(e) vom Kreistag gewählte Frau oder 
Mann, die/der in der Jugendhilfe erfahren ist 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGB VIII),

4. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wir-
kenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe vom Kreistag gewählte Frauen 
und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII).

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem JHA ne-
ben den in Art. 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 AGSG ge-
nannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 
AGSG je ein Vertreter oder eine Vertreterin
- der Katholischen Kirche
- der Evangelisch-Lutherischen Kirche

 an.
(4) Für jedes stimmberechtigte und beratende 

Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stell-
vertreterin zu bestellen und zu benennen (Art. 
18 Abs. 3, Art. 19 Abs. 3 AGSG).

(5) Der Jugendhilfeausschuss oder sein Vor sit zen-
der bzw. seine Vorsitzende sollen in An ge le-
gen heiten, die Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen besonders betreffen, einen 
Vertreter oder eine Vertreterin der Ar beits ge-
meinschaft für Behindertenfragen im Landkreis 
Starnberg hinzuziehen.

§ 4

Wahl und Bestellung der Mitglieder des 

Jugendhilfeausschusses

(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberech-
tigten Mitglieder des JHA werden durch Be-
schluss des Kreistags bestellt. Die übrigen 
stimmberechtigten Mitglieder werden nach 
Art. 45 Abs. 3 LKrO gewählt. Abweichend von 
Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 LKrO erfolgt 
die Wahl in offener Abstimmung (Art.17 Abs. 2 
Satz 3 AGSG).

(2) Vorschläge für die Bestellung der stimmbe-
rechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 die-
ser Satzung werden von den im Kreistag ver-
tretenen Parteien und Wählergruppen abgege-
ben. Wahlvorschläge für die stimmberechtigten 
Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung 
können von jedem Mitglied des Kreistages ab-
gegeben werden. Wahlvorschläge für die 
stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 
Nr. 4 dieser Satzung können nur durch die im 
Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe, insbesondere die Ju-
gend verbände und Wohlfahrtsverbände, abge-
geben werden. Bei den Wahlvorschlägen und 
dem Wahlgang soll auf eine ausgewogene 
Berücksichtigung von Frauen und Männern hin-
gewirkt werden (Art. 18 Abs. 2 Satz 1 AGSG).

(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mit-
glieder gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend.

(4) Die beratenden Mitglieder des JHA (Art. 19 
Abs. 1 AGSG) und ihre Stellvertreter bzw. 
Stellvertreterinnen werden durch Beschluss 
des Kreistages bestellt. 

§ 5

Aufgaben des Jugendhilfeausschusses

(1) Der JHA beschließt über Angelegenheiten der 
Jugendhilfe im Rahmen der dafür im Haus-
haltsplan bereitgestellten Mittel und der vom 
Kreistag gefassten Beschlüsse.

(2) Der JHA soll vor jeder Beschlussfassung des 
Kreistags in Fragen der Jugendhilfe gehört 
werden. Er soll ferner Stellung nehmen vor 
Entscheidungen des Kreistags und anderer be-
schließender Ausschüsse, die für die Lebens-
bedingungen junger Menschen und ihrer Fa-
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milien und/oder für die Schaffung und Er hal-
tung einer kinder- und familienfreundlichen 
Um welt von Bedeutung sind. Vor der Berufung 
des Jugendamtsleiters bzw. der Jugend amts-
leiterin ist der JHA zu hören.

(3) Der JHA hat das Recht, an den Kreistag 
Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII).

(4) Der JHA nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr:
1. Entwicklung von Anregungen und Vor-

schlä gen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe im Kreisgebiet und für die 
Vernetzung und koordinierte Zu sam men ar-
beit der bestehenden Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen,

2. Erörterung aktueller Problemlagen jun-
ger Menschen und ihrer Familien sowie 
Entwicklung von Problemlösungen,

3. Entwicklung von Konzepten zur Er hal-
tung oder Schaffung positiver Lebens be-
dingungen für junge Menschen und ihre 
Familien sowie für eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt,

4. Entwicklung und laufende Fortschreibung 
der örtlichen Jugendhilfeplanung; 
Vorbereitung der Beschlussfassung über 
die örtliche Jugendhilfeplanung durch den 
Kreistag,

5. Vorbereitung des Abschnitts „Jugendhilfe” 
des Haushaltsplans,

6. Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; 
der JHA kann hierfür Fördergrundsätze oder   
Richtlinien beschließen.

7. Beschlussfassung über die öffentliche An er-
kennung von Trägern der freien Jugendhilfe 
im Kreisgebiet nach § 75 SGB VIII in Ver bin-
dung mit Art. 33 Abs. 1 Nr. 1 AGSG; der 
JHA kann hierfür Anerkennungsgrundsätze 
oder Richtlinien beschließen,

8. Entgegennahme der jährlichen Berichte 
des Fachbereichs Jugend und Sport des 
Landkreises Starnberg; der erste Bericht 
nach Beginn der Wahlzeit wird auch im 
Kreisausschuss und im Kreistag behandelt.

9. Erlass einer Geschäftsordnung für den JHA.

§ 6

Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit

(1) Den Vorsitz im JHA führt der Landrat bzw. die 
Landrätin; er bzw. sie bestimmt ein Mitglied 
des Kreistages, das im Verhinderungsfall die 
Vertretung übernimmt. Abweichend von Satz 1 
kann der Landrat bzw. die Landrätin ein Mit-
glied des Kreistags zum bzw. zur Vorsitzenden 
bestimmen; gleichzeitig bestimmt er bzw. sie 
ein Mitglied des Kreistags für die Stellver tre-
tung.

(2) Der JHA tritt nach Bedarf zusammen. Er muss 
einberufen werden, wenn dies ein Fünftel der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter 
Angabe von Gründen und des Beratungsge-
gen standes bei dem bzw. der Vorsitzenden 
des JHA oder bei der Verwaltung des FaJS 
beantragt. Die Sitzung soll innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang des Antrags stattfi n-
den.

(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend und stimmberechtigt ist.

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der 
Stimmabgabe an Weisungen und Aufträge 
nicht gebunden (Art. 20 Satz 2 AGSG).

(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, 
soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit oder 
berechtigte Interessen einzelner Personen oder 
schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen 
(§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). Über den Aus-
schluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentli-
cher Sitzung beraten und entschieden.

(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des JHA.

§ 7

Form der Beschlussfassung

Beschlüsse des JHA werden in offener Abstim-
mung mit der Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt.

§ 8

Unterausschüsse

(1) Der JHA kann zur Vorbereitung seiner Be-
schlüs se vorberatende Unterausschüsse bil-
den. Die Arbeitsaufträge legt der JHA fest.

(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unteraus-
schusses soll ein stimmberechtigtes Mitglied 
des JHA führen. Bei Bedarf sollen weitere 
Fachleute zu den Sitzungen des Unteraus-
schusses hinzugezogen werden.

(3) Die vorberatenden Unterausschüsse treten 
nach Bedarf zusammen. Ihre Sitzungen sind 
nicht öffentlich.

(4) Der/die Leiter/in der Verwaltung des FaJS ist 
zu den Sitzungen der Unterausschüsse einzula-
den.

§ 9

Aufwandsentschädigung

(1) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und 
Richterinnen und Angestellte im öffentlichen 
Dienst, die dem JHA aufgrund ihres Amtes an-
gehören, bemisst sich die Höhe der Aufwands-
ent schädigung nach den Vorschriften über die 
Reisekostenvergütung der Beamten und Rich-
ter (Art. 21 Abs. 3 AGSG).

(2) Die übrigen Mitglieder des JHA erhalten für je-
de Sitzung, an er sie teilnehmen, eine Auf-
wands entschädigung in gleicher Höhe wie die 
Kreis tagsmitglieder.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für stellvertretende 
Mitglieder entsprechend, wenn sie im Ver tre-
tungsfall an Sitzungen des JHA teilnehmen.

(4) Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch 
die Mitglieder der vorberatenden Unteraus-
schüs se für jede Sitzung des Unteraus schus-
ses, an der sie teilnehmen. Die Absätze 1 und 
2 gelten entsprechend.

§ 10

Jugendhilfeplanung

(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugend hil fe-
planung nach § 80 SGB VIII obliegt dem Kreis-
tag. Zur Vorbereitung dieser Be schluss fassung 
hat der JHA
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten 

der Jugendhilfe im Kreisgebiet festzustellen,
2. den Bedarf an Einrichtungen und Diens-

ten unter Berücksichtigung der Wün sche, 
Bedürfnisse und Interessen der jun gen 
Menschen und der Personen sorge be rech tig-
ten im Kreisgebiet für einen mittelfristigen 
Zeit raum zu ermitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendi-
gen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 
planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass 
auch ein unvorhergesehener Bedarf befrie-
digt werden kann.

 Der JHA kann sich dabei der Hilfe eines vorbe-
ratenden Unterausschusses bedienen und wird 
von der Verwaltung des FaJS unterstützt; er ar-
beitet mit den im Kreisgebiet wirkenden und 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
partnerschaftlich zusammen.

(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreis-
gebiet wirkenden und anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe und ihre Zusammen schlüs-
se, auch wenn sie nicht im JHA vertreten sind, 
in allen Phasen der Planung zu beteiligen. Von 
einer Beteiligung einzelner Träger kann abgese-
hen werden, wenn deren Interessen erkennbar 
nicht betroffen sind oder von einem Verband, 
dem der Träger angehört, mitvertreten werden. 
Die Beteiligung beginnt spätestens mit der Er-
ör terung der Ziele und Inhalte der Planung so-
wie des Planungsverfahrens. Die in Satz 1 ge-
nannten Träger sollen regelmäßig über den 
Fort schritt der Planung und die jeweilige Be-
schlusslage unterrichtet werden. Ihnen ist Ge-
legenheit zu geben, schriftliche Stel lung nah-
men abzugeben und an wichtigen Erörterungen 
des JHA und ggf. eines vorberatenden Unter-
aus schusses teilzunehmen.

(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte 
Träger der freien Jugendhilfe können an der 
Planung beteiligt werden. Über eine Be tei li-
gung und deren Form und Umfang entscheidet 
der JHA.

§ 11

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.05.2014 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08.05.2008, 

in Kraft getreten zum 01.05.2008, außer Kraft.

Starnberg, 28.07.2014

LANDRATSAMT STARNBERG
Karl Roth,Landrat

◆ Immissionsschutzrecht; 

Öffentliche Bekanntmachung eines 

Genehmigungs bescheides

Das Landratsamt Starnberg hat nach Prüfung des 
Antrags der Gemeinde Berg auf Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach 
§ 4 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) am 31.07.2014 den nachstehend ge-
nannten Bescheid erlassen. Diese Entscheidung 
wird hiermit entsprechend dem Antrag der Ge-
mein de Berg nach § 21a der 9. BImSchV (Ver ord-
nung über das Genehmigungsverfahren) öffentlich 
bekannt gemacht. 

I. Genehmigung:

Die Gemeinde Berg erhält nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen die Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb von vier Wind ener-
gieanlagen (WEA) auf den Grundstücken Fl.Nrn. 
19, 20, 23 und 25 Gemarkung Wadlhauser Grä-
ben, Gemeinde Berg.
 
II. Nebenbestimmungen: 

Der Genehmigungsbescheid wurde mit Neben-
bestim mungen (Bedingungen und Aufl agen) 
versehen.
 
III. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Post anschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 
München schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Freistaat Bayern), den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be grün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchs verfahren im Bereich des Immissions-
schutz rechts abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 
Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. 
durch E-Mail) ist unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

IV. Auslegung

Der Genehmigungsbescheid vom 31.07.2014 (Az.: 
413) liegt vom 07.08.2014 (1. Auslegungstag) bis 
einschließlich 21.08.2014 (letzter Auslegungstag) 
im Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 
82319 Starnberg, Zimmer 163a, Fachbereich 
Umweltschutz, zur Einsicht bereit. Bitte innerhalb 
der Zeiten Mo. - Do. 7.30 - 18.00, Fr. 7.30 - 16.00 
Uhr einen Termin unter der Telefonnummer 
(08151) 148-409 vereinbaren.

Starnberg, 31.07.2014

LANDRATSAMT STARNBERG
Jost, Oberregierungsrätin

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 7402 Teil A, 1. Än derung 

betreffend die Grundstücke Fl.Nrn.  70/2 (Teil-

fl äche), 71/4 und 71/5, An der Karlsburg 2 und 4, 

Gemarkung Leutstetten als Bebauungs plan der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren, 

Gemarkung Leutstetten; 

Erneute öffentliche Auslegung im eingeschränk-

ten Änderungsverfahren

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom 
24.07.2014 mit Begründung liegt gemäß § 4 a 
Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Zeit

vom 14.08.2014 bis 29.08.2014

bei der Stadt Starnberg -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, 82319 Starnberg, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 

In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Der Bebauungsplan-Entwurf lag bereits öffentlich 
aus. Die öffentliche Auslegung ist zu wiederholen, 
da der Bauausschuss aufgrund der Stellung nah-
men zur ersten öffentlichen Auslegung Än derun-
gen beschlossen hat.

Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf kön-
nen während der Auslegungsfrist nur zu folgenden 
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben wer-
den:
 - Zulässigkeit von überdachten Balkonen und erd-

geschossigen Anbauten, z. B. Wintergärten 
 - Firstrichtung
 - ausnahmsweise Überschreitung der Baugrenze 

durch aufgeständerte Terrassen

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs gerichts ord-
nung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwen dun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antrag stel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Starnberg, 31.07.2014

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Landratsamt Starnberg  •  Strandbadstraße 2  •  82319 Starnberg  •  Telefon 08151 148 -148
buergerservice @ LRA-starnberg.de  •  www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren BürgerService 
im Landratsamt Starnberg. Für zahlreiche 
Dienst leistungen steht Ihnen unser Team von 
Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr 
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt Starnberg oder 
im Internet unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf 
Ihren Besuch.

Einfach mehr Service!
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◆ Aufstellung der Veränderungssperre Nr. 8148, 

1. Änderung - Wassersportsiedlung; 

1. Änderung für die Fl.Nrn. 821/40, 821/41, 

821/42, 821/53 (teilweise) und 821/54 (teilwei-

se), Gemarkung Starnberg

Aufgrund der § 14 und 16 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 11.06.2013, BGBl I S. 1548) in Ver-
bindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Starnberg 
folgende

Satzung 

über eine Veränderungssperre für 

die Grundstücke südlich der Wasser-

sportsiedlung, Fl.Nrn. 821/40, 821/41, 821/42, 

821/53 (teilw.) und 821/54 (teilw.), 

Gemarkung Starnberg 

(Bebauungsplan Nr. 8148, 1. Änderung)

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ergibt sich aus dem untenstehenden Plan, der 
als Anlage zur Veränderungssperre Teil dieser Sat-
zung ist. Er entspricht dem in der Sitzung des Bau-
aus schus ses am 26.06.2014 beschlossenen Um griff 
der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.  8148.

§ 2

Rechtswirkung der Veränderungssperre

Die unzulässigen Veränderungen ergeben sich aus 
§ 14 Abs. 1 BauGB, die von der Veränderungs-
sperre nicht berührten Vorhaben aus § 14 Abs. 3 
BauGB. Ausnahmen von der Veränderungssperre 
können nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 BauGB zu-
gelassen werden.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Be-
kannt machung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen 

ist, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren 
nach ihrer ortsüblichen Bekannt ma chung.
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schä di gungs ansprüche für durch die Ver än de-
rungs sperre eingetretenen Vermögens nachteile 
sowie auf die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB 
über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hin-
gewiesen.

Starnberg, 31.07.2014

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

◆ Außenbereichssatzung Nr. 7903, 1. Änderung 

für das Gebiet „Am Laichholz“, betr. Fl.Nr. 501/7 

(teilw.), Gemarkung Perchting, im vereinfachten 

Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches;

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit-

planung

Der Bauausschuss hat am 24.07.2014 die Än-
derung der Außenbereichssatzung beschlossen, 
was hiermit ortsüblich bekannt gemacht wird. 
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Die Änderung hat das Ziel, die planungsrechtliche 
Grundlage für die Aufstockung der bestehenden 
Garage zu Wohnzwecken zu schaffen.
Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren 
nach § 35 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 13 BauGB, 
weshalb von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB abgesehen wird.
In gleicher Sitzung hat der Bauausschuss den 
Satzungs-Entwurf in der Fassung vom 24.07.2014 
gebilligt.

Der Satzungs-Entwurf mit Begründung in der 
Fassung vom 24.07.2014 liegt gemäß § 13 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
in der Zeit

vom 14.08.2014 bis 15.09.2014

bei der Stadt Starnberg -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 

In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs gerichts ord-
nung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein wen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht 
erforderlich.

Starnberg, 31.07.2014

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinde 

Gilching und des Landratsamtes Starnberg

◆ Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

Antrag der Gemeinde Gilching vom 07.02.2014 

auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis zur 

Entnahme von Grundwasser aus dem Brunnen IV 

Gilching auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1754/1, 

Gemarkung und Gemeinde Gilching

Das Wasserwerk der Gemeinde Gilching versorgt 
die Gemeinde Gilching mit Trinkwasser. Hierzu 
nutzt die Gemeinde das Grundwasser aus Brun-
nen IV Gilching (seit 1989) sowie aus Brunnen V 
Gilching-Rottenried. Daneben besteht für die Ge-
meinde Gilching die Möglichkeit, Trinkwasser vom 
Zweckverband Großräumige Wasserversorgung 

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepfl icht.

Telefon  08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle

Umgriff Bebauungsplan Nr. 8148, 1. Änderung / Veränderungssperre

Planungsumgriff – Außenbereichssatzung Nr. 7903, 1. Änderung
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Landkreis Starnberg zu beziehen. Derzeit ist die 
Grundwasserentnahme aus Brunnen IV mit Be-
scheid vom 15.11.1996, geändert mit Bescheid 
vom 26.09.2007, bis zum 31.12.2016 gestattet. 
Unter Vorlage der erforderlichen Planunterlagen 
hat die Gemeinde Gilching die gehobene Erlaubnis 
für die Entnahme von Grundwasser aus dem 
Brun nen IV Gilching auf der Fl.-Nr. 1754/1, Gemar-
kung Gilching, Gemeinde Gilching, mit einer 
Jahres ent nahmemenge von max. 1.100.000 m³/a 
über den 31.12.2016 hinaus beantragt. 

Der Brunnen ist entsprechend der anerkannten 
Regeln der Technik ausgebaut. Das Wasser erfüllt 
die Anforderungen der Anlagen 2 und 3 der Trink-
wasserverordnung, die mikrobiologischen Befunde 
sind einwandfrei. 

Für das Vorhaben wurde anhand einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß §§ 3a, 3c Satz 1 
i.V.m. Anlage 1 Ziffer 13.3.2 UVPG) festgestellt, 
dass die Durchführung einer formellen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da die 
beantragte Grundwasserentnahme keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen erwarten 
lässt. Dieses Ergebnis wird hiermit gemäß § 3a 
UVPG bekannt gemacht. Die Feststellung über 
das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeits-
prüfung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Das zum jetzigen Zeitpunkt gültige Wasserschutz-
gebiet für den o.g. Brunnen (festgesetzt mit Ver-
ord nung des Landratsamtes Starnberg vom 
23.05.1995) wird derzeit an die Erfordernisse für 
die Grundwasserentnahme aus Brunnen IV Gil-
ching sowie an die derzeit gültigen Regeln der 
Technik angepasst. Das Verfahren zur Neu aus wei-
sung des überarbeiteten Wasserschutzgebietes ist 
aktuell beim Landratsamt Starnberg anhängig; die 
von der Gemeinde Gilching vorgelegten Unter la-
gen zur Neuausweisung erfüllen die Schutz an-
forderungen. Das geplante Wasserschutzgebiet 
kommt zu liegen auf dem Gebiet der Gemarkung 
Gilching (Gemeinde Gilching), der Gemarkungen 
Oberpfaffenhofen und Hochstadt (jeweils Ge mein-
de Weßling) sowie der Gemarkung Unterbrunn 
(Gemeinde Gauting).

Die Antragsunterlagen, aus denen sich Art und 
Umfang des Vorhabens ergeben, liegen in der Zeit 
vom

18.08.2014 bis einschließlich 17.09.2014

im Wasserwerk der Gemeinde Gilching, 

Rudolf-Diesel-Str. 3 b, 82205 Gilching, 

und

im Rathaus der Gemeinde Weßling, 

Gautinger Straße 17, 82234 Weßling

und

im Rathaus der Gemeinde Gauting, 

Bahnhofstraße 7, 82131 Gauting

während der üblichen Dienststunden zur öffentli-
chen Einsichtnahme aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben be-
rührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, das heißt bis zum 01.10.2014, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei den 
Auslegungsstellen oder beim Landratsamt Starn-
berg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg, Zim-
mer Nr. 286, Einwendungen erheben. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen.
Es kann ohne mündliche Verhandlung entschieden 
werden, wenn alle Beteiligten darauf verzichten. 
Wird doch eine mündliche Verhandlung (Erör te-
rungs termin) erforderlich, so kann bei Ausbleiben 
eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt wer-
den. Verspätete Einwendungen können bei der 
Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt 
bleiben.
Wenn von mehr als 50 Personen Einwendungen 
erhoben werden, kann sowohl die Be nach rich ti-
gung vom Erörterungstermin als auch die Zu stel-
lung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. 
Die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, 
durch Erhebung von Einwendungen und durch 
Teilnahme am Erörterungstermin entstehenden 
Aufwendungen können nicht erstattet werden. 

 Gilching, 29.07.2014 Starnberg, 29.7.2014
 Gemeinde Gilching Landratsamt Starnberg

 Manfred Walter Karl Roth
 Erster Bürgermeister Landrat

Bekanntmachungen des Zweckverbandes 

für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg 

– AWISTA –

◆ Satzung zur Änderung der Abfall gebühren-

satzung

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in den 
Gemeinden des Landkreises Starnberg – AWISTA 
– erlässt aufgrund von Art. 7 Abs. 2 und 5 des 
Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes – BayAbfG 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.08.1996 (GVBl. S. 396, ber. S. 449), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24.07.2013 (GVBl. 
S. 461) i. V. m. Art. 1 und 8 KAG, § 4 Abs. 1 Nr. 8 
der Verbandssatzung vom 01.08.1997 in der Fas-
sung vom 01.01.2011 und § 16 der Ab fall wirt-
schafts satzung vom 14.12.1995 in der Fassung 
vom 01.04.2013 folgende

Satzung

zur Änderung der Gebührensatzung für die öffent-
liche Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung – 
AbfGS – vom 14.12.1995 (Amtsblatt des Land krei-
ses Starnberg Nr. 48 vom 21.12.1995), zuletzt ge-
ändert mit Satzung vom 01.04.2014 (Amtsblatt 
des Landkreises Starnberg Nr. 8 vom 05.03.2014):

§ 1

§ 4 Abs. 5 Ziff. 2 wird wie folgt geändert:

unter 100 
kg/Euro

ab 100 kg 
Euro/t

2. Gartenabfälle, die 
vom Einsammeln und 
Befördern durch den 
Verband ausgeschlos-
sen sind (§ 3 Abs. 2 
Nr. 1 AbfWS)

5,00 51,00

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft.

Starnberg, 23.07.2014

Zweckverband für Abfallwirtschaft im Landkreis 
Starnberg – AWISTA – 
Landrat Karl Roth, Verbandsvorsitzender

◆ Jahresabschluss 2013 des 

Abfallwirtschaftsverbandes Starnberg

Auf der Grundlage des in der Verbands ver samm-
lung des Abfallwirtschaftsverbandes Starnberg 
vom 23.07.2014 gefassten Beschlusses werden 
gem. § 25 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung nach-
folgend die Behandlung und Offenlegung des 
Jahresabschlusses 2013 bekannt gemacht:

1. Beschluss über die Feststellung des 

Jahresabschlusses:

Der Bestätigungsvermerk der Wirtschafts prü-
fungsgesellschaft BDO AWT GmbH, München, 
auf den Jahresabschluss zum 31.12.2013 entspre-
chend dem Testat vom 30.06.2014 wird zur Kennt-
nis genommen.

2. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AWT 
GmbH, München, entsprechend §§ 316 ff HGB 
geprüft und mit einem uneingeschränkten Prü-
fungs vermerk versehen.

3. Behandlung des Jahresergebnisses:

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Ab-
schluss prüfung vom 30.06.2014 und des Er geb-
nisses der örtlichen Rechnungsprüfung vom 
02.07.2014 wird für das Wirtschaftsjahr 2013 das 
wirtschaftliche Ergebnis wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme EUR Jahresverlust EUR

2013 17.967.909,83 303.148,98

Der Verlust soll gem. § 8 Abs. 2 Satz 2 EBV mit 
dem Gewinnvortrag verrechnet werden. Der bilan-
ziell ausgewiesene Gewinnvortrag vermindert sich 
damit auf 1.915.578,43 EUR.

4. Auslegung von Jahresabschluss und 

Lagebericht:

Der Jahresabschluss 2013 und der Lagebericht 
können in der 33. Kalenderwoche in den Ge-
schäfts räumen des AWISTA, Moosstraße 5, 
82319 Starnberg während der Geschäftszeiten 
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein-
gesehen werden.

Starnberg, 30.07.2014

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND STARNBERG – 
Peter Wiedemann, Geschäfts- und Werkleiter
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